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Alt-Bundesrat Camille Décoppet «J\

(Eedaktion.)

Die Nachricht von dem am 14. Januar erfolgten Hinschiede von
Alt-Bundesrat Camille Décoppet hat weit herum im Lande und in
der Armee schmerzliches Bedauern ausgelöst.

Als Décoppet im Juli 1912 zum Bundesrate gewählt wurde,
war er seit l1/« Jahren Oberst der Infanterie zur Verfügung des
Bundesrates. Trotzdem darf wohl hier, auch über einen eben
Dahingeschiedenen, gesagt werden, daß er seinen Anlagen nach nicht
vorwiegend Soldat gewesen ist. Der Zufall, daß er im Jahre 1914
Chef des Militärdepartementes war, weil dessen eigentlicher Inhaber
als Bundespräsident das Politische Departement zu übernehmen hatte,
hat ihn gerade in den Kriegsjahren auf einem Posten festgehalten,
den er sich nach seinen Neigungen und Gaben schwerlieh ausgesucht
hätte.

Wir wollen hier nicht erörtern, ob nicht vielleicht gerade seine
konziliate, militärische Dinge ohne Passion betrachtende Art uns
manche Konflikte erspart hat, die bei der unklaren Ausscheidung
der Kompetenzen zwischen Bundesrat, Militärdepartement und
Armeekommando sonst unvermeidlich gewesen wären. Die Aufgabe, vor
die Deeoppet sich Ende Juli 1914 gestellt sah, war höchst
wahrscheinlich überhaupt nicht lösbar, da unsere Gesetzgebung
merkwürdigerweise gerade den Fall, der in unserer neueren Geschichte
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wiederholt eingetreten ist, nicht oder ganz ungenügend regelte und
noch regelt: mehrjähriger „Aktivdienst" der Armee ohne Krieg.

So konnte es gar nicht anders kommen, als daß Bundesrat
Décoppet von allen Seiten angegriffen worden ist, es niemandem recht
machen konnte.

Aber es darf und muß hier gesagt werden, daß ihn dies nie
gehindert hat, sich mit Hingabe und unter gänzlichem Verzicht auf
jeden persönlichen Ehrgeiz auch dieser Aufgabe zu widmen.

Er hat auf dem Posten, den er sich sicher nicht gewünscht
hatte, in schwerer Zeit treu und selbstlos ausgehehalten, weil ein
hohes Gefühl der Pflicht und der Liebe zum Vaterlande es ihm gebot.

Daß er dabei sich um die Sicherung der Ernährung von Armee
und Volk große Verdienste erworben hat, ist wenig bekannt geworden.
Es war nicht Decoppet's Art, seine Person in den Vordergrund zu
drängen; umso mehr ist es Pflicht, hervorzuheben, was er auf diesem
Gebiete geleistet hat.

Als er 1919 aus dem Bundesrate schied, ist ihm der Abschied
vom Militärdepartement weniger schwer geworden, als der von der
Arbeit für sein Land und Volk überhaupt ; aber daß er ging, wird
niemand ihm verübelt haben. Er durfte es tun in dem Bewußtsein,
seinem Lande in schwerer Zeit die Treue gehalten zu haben.

Dessen wollen auch wir Soldaten an seinem Grabe gedenken.
Camille Décoppet gehört zur Geschichte unserer Kriegsjahre. Wer
persönlich mit ihm in Berührung gekommen ist, wird ihm die
Erinnerung an einen stets wohlwollend und gerecht denkenden Ehrenmann

und guten Patrioten bewahren.

Aushebung und Wehrpflicht.
(Eedaktion.)

'Am 16. Januar 1925 hat der Bundesrat beschlossen, in Bezug
auf das Aushebungsalter wieder zum gesetzlichen Zustande überzugehen.

Es ist von Interesse, die ganze Frage hier an Hand eines
uns von amtlicher Seite in verdankenswerter Weise zur Verfügung
gestellten Berichtes nochmals im Zusammenhang darzustellen, weil
sie wie wenige zeigt, wie tief Eingriffe in die Grundlagen unserer
Militärorganisation wirken und wie schwierig es ist, ihre Folgen
ebenso rasch wieder gut zu machen, wie aus Erwägungen des
Momentes der Eingriff erfolgt ist. Wir lassen den Text des Berichtes
reden :

Mit Botschaft vom 15. November 1918 hat der Bundesrat den
eidg. Bäten das Budget pro 1919 unterbreitet, das für das
Militärdepartement iAusgaben im Betrage von Fr. 54,5 Millionen vorsah.
Die Finanzkommiasion des Ständerates hat in der Folge eine
Herabsetzung des Vorschlages des Militärdepartements verlangt mit der
Bemerkung, daß der Voranschlag für 1919 nicht höher sein aolle, als
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